


Kanton Bern 	 Petition «Lärm nervt» - Stellungnahme  
Canton de Berne  

Räume  von  nach ihrer Inkraftsetzung im Jahr  1986  neu erstellten oder wesentlich geänderten, bestehen-
den Wohnhäusern vor  den  Lärmemissionen  der  Strasse geschützt werden müssen. Das ist Aufgabe  der  
Grundeigentümer resp. Hauseigentümer und nicht  des  Strasseneigentümers. 

Wir haben bei  der  Wirkungskontrolle zur Inbetriebnahme  des  Bypass  Thun  Nord  nicht versäumt,  die  Glo-
ckentalstrasse einzubeziehen.  Da  wir beim  Monitoring die  Veränderung auf  der  Zulgstrasse erfasst ha-
ben, waren Messungen auf  der  Glockentalstrasse nicht nötig. Vor  der  Inbetriebnahme  des  Bypass  Thun  
Nord  wies  die  Glockentalstrasse ein übers Jahr gemitteltes, tägliches Verkehrsaufkommen (DTV)  von  
rund  11 300  Fahrzeugen auf.  Mit  der  Inbetriebnahme  des  Bypass  Thun  Nord  nahm  der  DTV auf  der  
Zulgstrasse um  ca. 1 300  Fahrzeugen  ab.  Nur um diese Menge, also um  ca. 12  %, hat  der  Verkehr auf  
der  Glockental-  und  Unterdorfstrasse folglich wegen  des  Bypass  Thun  Nord  zunehmen können. Glückli-
cherweise waren  die  Verkehrsumlagerungen namentlich zwischen Thunstrasse  und  Stockhornstrasse 
nicht annähernd so gross, wie das Verkehrsmodell sie für das Jahr  2025  prognostizierte.  Die  DTV-Prog-
nose  von 18 400  Fahrzeugen trat auf  der  Stockhornstrasse bei weitem nicht ein  und  wird auch nicht ein-
treten.  Der  DTV beträgt heute gut  12 000  Fahrzeuge. 

Das kanonale Tiefbauamt wird künftig im Sinne Ihrer Petition auf dem ganzen Kantonsstrassennetz ein 
systematisches  Monitoring  betreiben, um wegen  der  steten Verkehrszunahme erneut auftretende Grenz-
wertüberschreitungen rechtzeitig erkennen und handeln zu können. Das  Monitoring  wird auch  die  Kan-
tonsstrassen  in  Steffisburg umfassen. 

Ich bitte Sie, diesen Brief doch  den  übrigen Unterzeichnenden  der  Petition  in  geeigneter Weise zukom-
men zu lassen, und danke Ihnen dafür. 

Freundliche Grüsse 

Oberingenieurkreis I 

Markus Wyss 
Kreisoberingenieur  

Kopie 
— Einwohnergemeinde Steffisburg, Gemeinderat, Höchhusweg  5, 3612  Steffisburg 
— intern:  Bo, Ss  
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